& Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Krankenbehandlung der Sozialen Entschadigung
flir Geschadigte fiir Nichtschadigungsfolgen
beantragen

Geschadigte mit einem Grad der Schadigungsfolgen von 50 oder héher kénnen fur
Nichtschadigungsfolgen Leistungen erhalten, wenn sie keine anderweitige Absicherung im
Krankheitsfall haben oder diese auf Grund der Schadigungsfolgen nicht mehr unterhalten
konnen.

Basisinformationen

Wenn bei Ihnen ein Anspruch auf Heilbehandlung festgestellt worden ist, erhalten Sie ab
1. Januar 2024 Leistungen der Krankenbehandlung.

Wenn Sie einen Grad der Schadigungsfolgen (GdS) von 50 oder héher (der Grad der
Schéadigungsfolgen wird durch &arztliche Gutachten bemessen) infolge eines schadigenden
Ereignisses haben, dann kdnnen Sie fir Nichtschadigungsfolgen (gesundheitliche
Bedarfe, die nicht durch das schadigende Ereignis bedingt sind) Leistungen erhalten.

Die Leistung wird gewéhrt, wenn Sie keine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall
haben (zum Beispiel fehlende Krankenversicherung) oder diese auf Grund der
Schadigungsfolgen nicht mehr unterhalten konnen und das Versagen von Leistungen eine
unzumutbare Belastung bedeuten wirde.

Beachten Sie, ob und in welchem Mal3e Sie eine Unterstlitzung erhalten, entscheidet Ihr
Trager der Sozialen Entschadigung.

Voraussetzungen

o Sie als Geschadigte Person haben in Deutschland oder unter bestimmten
Voraussetzungen im Ausland (8§ 15 SGB XIV) eine gesundheitliche Schadigung
aufgrund eines schadigenden Ereignisses erlitten.

o Aus der gesundheitlichen Schadigung haben sich korperliche, seelische, geistige oder
Sinnesbeeintrachtigungen ergeben, die als Schadigungsfolgen mit einem Grad der
Schadigungsfolgen von 50 und hoher bereits anerkannt sind.

Seite 1 von 3



Ablauf

Mit dem Antrag auf Leistungen der Sozialen Entschadigung prift der Trager der Sozialen
Entschadigung, ob Sie als Geschadigte:r einen Anspruch auf Krankenbehandlung auch fur
Nichtschadigungsfolgen haben. Sie erhalten einen Bescheid tber die Entscheidung und
gegebenenfalls Informationen tber die gewéhrten Leistungen sowie weitere erforderliche
Nachweise.

Die Leistungen im Rahmen der Sozialen Entschadigung kénnen Sie auf schriftlichem
Wege beantragen.

o Sie kdnnen bei Bedarf einen Termin mit Ihrer Ansprechperson in der
Versorgungsbehdrde oder bei lhrer zustéandigen Stelle vereinbaren.

o Im Gesprach mit Ihnen wird dann besprochen, ob Anspriiche auf soziale
Entschadigungsleistungen bestehen und welche Unterstitzungsleistungen angeboten
werden kdnnen.

> Das Fallmanagement kann bei Bedarf das weitere Verfahren und maogliche
Leistungsanspriiche, die Uber die allgemeine Aufklarungs, Beratungs- und
Auskunftspflicht hinausgehen, mit Ihnen besprechen.

o Bestehen Anspriiche auf soziale Entschadigungsleistungen, bespricht lhre
Ansprechperson mit Ihnen, wie das weitere Verfahren aussieht.

Weitere Hinweise

Rechtsbehelf

Widerspruch: Gegen einen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Weitere Informationen hinsichtlich des
Verfahrens und der zustandigen Stelle, bei der Sie Widerspruch einlegen kénnen, finden
Sie im Bescheid Uber lhren Antrag. Der Widerspruch kann schriftlich und elektronisch
eingereicht werden.

Zustandige Stellen

- Amt fur Versorqung und Inklusion Bremen

+49 421 3615541

Doventorscontrescarpe 172 D, 28195 Bremen
Website

office@avib.bremen.de

Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei
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https://www.service.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-versorgung-und-inklusion-bremen-10168
http://www.avib.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de
mailto:office@avib.bremen.de
https://www.service.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bearbeitungsvoraussetzung ist, dass alle Pflichtangaben angegeben wurden. Die
Bearbeitungsdauer variiert je nach zustandiger Behérde und individuellem Fall. Eine
genaue Zeitangabe lasst sich nicht pauschal festlegen und hangt von der Komplexitat des
Einzelfalls ab.

Rechtsgrundlagen

o 8 42 Absatz 2 Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB X1V)
o 8 143 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)

Weitere Informationen

o Bundesministerium fir Arbeit und Soziales — Soziale Entschadigung

Aktualisiert am 07.11.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_14/__42.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_14/__143.html
https://www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/soziale-entschaedigung.html

	 Krankenbehandlung der Sozialen Entschädigung für Geschädigte für Nichtschädigungsfolgen beantragen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Zuständige Stellen
	Amt für Versorgung und Inklusion Bremen

	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


